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(6) Für Reklamationsansprüche des Bedarfsträgers gelten 
die gleichen Verjährungsfristen, wie sie für Geldforderungen 
des Versorgungsträgers gegenüber dem Bedarfsträger be
stehen.

Preissanktionen

§15

(1) Bedarfsträger mit Abwassereinleitungsverträgen in Ur
kundenform sind bei Überschreitung der vereinbarten Höchst
mengen des abzuleitenden Abwassers zur Zahlung einer 
Preissanktion von —,30 M je m3 zusätzlich zum Abwasser
preis an den Versorgungsträger verpflichtet.

(2) Die Grundlage für die Berechnung der Preissanktion ist 
mindestens die Einleitungsmenge eines Monats. Wenn mehr 
als dreimal innerhalb 1 Jahres die vereinbarte Monatsmenge 
überschritten wird, kann die Preissanktion auf das Zehn
fache erhöht werden.

§16

Bei Überschreitung der Maximalwerte bzw. beim Verstoß 
gegen die Einleitungsverbote des § 10 durch Bedarfsträger, 
für die das Vertragsgesetz gilt, werden Preissanktionen ge
mäß Anlage 2 erhoben.

§17
Unberechtigte Einleitung

(1) Eine unberechtigte Einleitung von Abwasser liegt vor, 
wenn Abwasser

a) ohne Wissen oder Zustimmung des Versorgungsträgers 
gemäß § 3 Abs. 2 oder 5,

b) an einer anderen als der vertraglich vereinbarten Ein
leitungsstelle

in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird.

(2) Bei unberechtigter Einleitung ist für die eingeleitete 
Abwassermenge vom Bedarfsträger,

a) für den das Vertragsgesetz gilt, für den nachgewiesenen 
Zeitraum eine Preissanktion von 1 M je m3 zusätzlich 
zum Abwasserpreis an den Versorgungsträger zu zahlen. 
Die Preissanktion darf höchstens rückwirkend für 
3 Jahre, von der Erlangung der Kenntnis des Versor
gungsträgers über die unberechtigte Einleitung an ge
rechnet, gefordert werden.

b) für den das Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokrati
schen Republik vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 27 S. 465) 
gilt, für den nachgewiesenen Zeitraum eine Gebühr von 
1 M je m3 zum Abwasserpreis an den Versorgungsträ
ger zu zahlen. Die Gebühr darf höchstens rückwirkend 
für 2 Jahre, von der Erlangung der Kenntnis des Ver
sorgungsträgers über die unberechtigte Einleitung an 
gerechnet, gefordert werden.

(3) Der Versorgungsträger kann die unberechtigte Einlei
tung bzw. Einbringung unterbinden.

(4) Sind Zeitraum bzw. Menge der unberechtigten Einlei
tung dem Versorgungsträger nicht bekannt, wird ein Zeitraum 
von 12 Monaten und eine Menge zugrunde gelegt, die der 
Versorgungsträger nach Erfahrungswerten ermittelt.

§18

Unterbrechung der Abwassereinleitung

(1) Der Versorgungsträger ist berechtigt, vom Bedarfsträger 
die Unterbrechung der Abwassereinleitung zur Durchführung 
planmäßiger Arbeiten an seinen Anlagen zu verlangen. Dafür 
gelten folgende Bedingungen:

a) Dem Bedarfsträger, mit dem ein Vertrag gemäß § 7 Abs. 2 
abgeschlossen wurde, ist grundsätzlich bis zum 30. Sep

tember des laufenden Jahres für das folgende Jahr mit
zuteilen, wann die Abwassereinleitung unterbrochen 
wird. Sie darf nur unterbrochen werden, wenn dies bis 
zum 10. des Vormonats vereinbart wurde. Kommt keine 
Vereinbarung zustande, entscheidet der örtliche Rat 
nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten bis zum 20. 
des vorausgehenden Monats.

b) Den übrigen Bedarfsträgern sind Zeit und Dauer der 
Unterbrechung öffentlich oder in sonst geeigneter Weise 
bekanntzugeben. Die Bekanntgabe hat mindestens 3 Tage 
vor Beginn der Unterbrechung zu erfolgen.

c) Soweit bei Bedarfsträgern besondere Verhältnisse vor
liegen, ist die Art der Bekanntgabe im Vertrag ge
mäß § 7 Abs. 2 zu vereinbaren.

(2) Der Versorgungsträger ist berechtigt, zur Beseitigung 
von Havarien sowie zur Vermeidung von Schäden größeren 
Ausmaßes und von Unfällen in seinen Anlagen die Abwasser
einleitung ohne vorherige Verständigung des Bedarfsträgers 
zu unterbrechen. In diesen Fällen ist den Bedarfsträgern um
gehend die Dauer der Unterbrechung mitzuteilen, wenn sie 
länger als 3 Stunden dauert. Jede Unterbrechung ist so durch
zuführen, daß die volkswirtschaftlichen Nachteile so gering 
wie möglich gehalten werden.

(3) Wird die Abwassereinleitung auf Anweisung staat
licher Organe aus Gründen gesperrt, die der Versorgungsträ
ger nicht zu vertreten hat, erlischt für ihn die Pflicht zur 
Ableitung des Abwassers.

(4) Für Schäden, die sich aus einer Unterbrechung bzw. 
Beschränkung der Abwassereinleitung gemäß den Absätzen 1, 
2 und 3 ergeben, ist der Versorgungsträger nicht verantwort
lich. In allen übrigen Fällen der Unterbrechung bzw. Be
schränkung richtet sich die Schadenersatzpflicht des Versor
gungsträgers nach den Verantwortlichkeitsgrundsätzen des 
Wirtschaftsrechts oder des Zivilrechts.

(5) Der Bedarfsträger hat dem Versorgungsträger den ent
standenen Schaden unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
einer Ausschlußfrist von 14 Tagen nach Kenntnisnahme, 
schriftlich anzuzeigen. In der Schadensanzeige sind Art, Ort 
und Zeitpunkt des Schadens anzugeben.

(6) Die Ersatzpflicht des Versorgungsträgers, auch gegen
über Dritten, ist auf den Sach- und Personenschaden be
schränkt.

(7) Wird in den Fällen der Absätze 1 Buchst, b und 2 die 
Abwassereinleitung unterbrochen, ist der Versorgungsträger 
verpflichtet, gemeinsam mit den Bedarfsträgern und erforder
lichenfalls nach Genehmigung durch die Staatliche Gewässer
aufsicht geeignete Maßnahmen zur anderweitigen Ableitung 
des Abwassers zu treffen.

§19

Verantwortlichkeit für Schadenszufügung

Die Verantwortlichkeit für die Verletzung von Pflichten 
aus dieser Anordnung, insbesondere für die Beschädigung, 
Zerstörung, Beseitigung, Veränderung oder Beeinflussung von 
Abwasseranlagen, die Behinderung ihres Betriebes und ihrer 
Instandhaltung sowie für die unberechtigte Einleitung von 
Abwasser oder unberechtigte Einbringung anderer Stoffe, 
richtet sich nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften des 
Wirtschaftsrechts oder des Zivilrechts.

§20

Beschwerdeverfahren

(1) Gegen Entscheidungen bzw. Maßnahmen des Versor
gungsträgers gemäß den §§ 3 Abs. 2, 9 Absätze 2 und 4, 10


